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1 ALLGEMEINES 

 

1.1 ANLASS UND ZIELSETZUNG 

 

Die Firma Steeb Hoch- und Tiefbau GmbH möchte ihren wachsenden Betrieb am Standort in der 

Steebstraße in Rechberghausen erweitern. Ebenso haben die beiden nördlich angrenzenden 

Betriebe Erweiterungsbedarf. Da im bestehenden Gewerbegebiet derzeit keine Flächen mehr 

verfügbar sind, ist eine Erweiterung des Gewerbegebiets erforderlich. In diesem Zusammenhang 

ist im Verfahren des Bebauungsplans auch der Artenschutz nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz ï 

BNatSchG abzuarbeiten. Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist es, zu erwartende 

artenschutzrechtliche Konflikte durch das geplante Vorhaben zu ermitteln und zu beschreiben. 

 

ĂObgleich nicht der Bauleitplan selbst, sondern erst dessen Verwirklichung untersagte Handlungen 

darstellen bzw. mit sich bringen kann, müssen die Gemeinden schon in der Bauleitplanung diese 

Verbote beachten.ñ (Min. f. Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg, 2019). 

Um im Vorfeld zu prüfen, wo möglicherweise Konflikte für den Artenschutz entstehen, hat der 

Vorhabenträger diese Artenschutz-Voruntersuchung in Auftrag gegeben. Anhand der Ergebnisse 

erfolgt ein Vorschlag zur weiteren Vorgehensweise. 

 

1.2 LAGE DES VORHABENSGEBIETES 

 

Das Vorhabengebiet befindet sich im südwestlich gelegenen Gewerbegebiet Lindach. In direkter 

Nähe zur K1410 aus Richtung Göppingen-Faurndau kommend.  

 

 
Abb.1: Auszug aus Topographischer Karte (Quelle: LUBW Kartendienst online, unmaßstäblich) 
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1.3 GEPLANTES VORHABEN 

 

Die im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegenden Firmen benötigen eine Erweiterung ihrer 

Betriebe, um den wachsenden, betrieblichen Anforderungen gerecht zu werden. Daher soll das 

Gebiet nach Osten und Süden erweitert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 2: Geltungsbereich des Bebauungsplans. Blaue Linie = Baugrenze. 

(Quelle: Bebauungsplan Vorentwurf vom 23.09.2021) 
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1.4 AUSGANGSZUSTAND DES GEBIETES  

 

Das Vorhabengebiet liegt im Gewerbegebiet Lindach an der Steebstraße. Dort befinden sich drei 

Firmengebäude mit Eingang, Parkplätzen und Betriebsgelände. Die im Osten gelegene 

Erweiterungsfläche besteht aus Intensivgrünland und entlang der Grenze des Geltungsbereiches 

wachsen Gehölze. Im Süden grenzen ebenfalls Gehölze das dortige Betriebsgelände ein, bevor 

das Gelände in eine große Fläche baumloses Intensivgrünland übergeht.  

 

 
Abb.3: Aktuelles Orthofoto des Gebietes, Quelle: LUBW Kartendienst online mit eigenen  

Eintragungen, (gelbe Markierung = Geltungsbereich/ Vorhabensbereich) 
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1.5 SCHUTZAUSWEISUNGEN  

 

Im Vorhabensgebiet selbst liegen keine Schutzausweisungen vor. 

 

Im Südosten erstreckt sich, entlang der ehemaligen Bahnlinie Schwäbisch Gmünd ï Göppingen, 

ein nach § 30 BNatSchG / § 33 NatSchG geschütztes Biotop (Nr. 172231173154 Gehölze an der 

ehemaligen Bahnlinie s Rechberghausen I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb.4: Schutzausweisungen im näheren Umfeld (rote Schraffur: nach § 30 BNatSchG / § 33 NatSchG gesch. Biotope. 

Gelbe Markierung = Geltungsbereich/Vorhabenbereich. Quelle: LUBW Kartendienst online). 
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1.6 ABLAUF UND GEGENSTAND DER ARTENSCHUTZ-UNTERSUCHUNG 

 

In Zusammenhang mit der Genehmigung der Planung sind die Vorschriften für besonders und 

streng geschützte Tier- und Pflanzenarten gemäß § 44 BNatSchG zu beachten und zu prüfen. 

Aufgrund des § 44 BNatSchG sind im Rahmen der Bauleitplanung Ausführungen zu 

artenschutzrechtlichen Belangen vorgeschrieben.  

 

Nach dem BNatSchG ist für das Bebauungsplangebiet zu prüfen, ob lokale Populationen streng 

geschützter Arten des Anhangs IV der FFH-RL und europäische Vogelarten erheblich gestört bzw. 

beeinträchtigt werden. Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch vorhabenbedingte 

Störwirkungen der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert (§ 44 

BNatSchG).  

 

Die zentral auf Ebene des B-Plans zum Artenschutz zu beantwortenden Fragen bzw. zu klärenden 

Sachverhalte sind: 

Å Welche planungsrelevanten Arten kommen im Wirkbereich des Bebauungsplans vor 

(Auswertung bzw. Bestandserfassung)? 

Å Werden Verbotstatbestªnde des Ä 44 Abs. 1 BNatSchG im Rahmen der spªteren 

Vorhabenrealisierung berührt (art- und verbotsspezifisch, für häufige und verbreitete Arten ggf. 

als funktionale Gruppen oder Gilden)? 

Å Kann mit bestimmten Minderungs- oder Vermeidungsmaßnahmen im Sinne des § 44 Abs. 5 Satz 

2 Nrn. 1 und 2 BNatSchG der Eintritt von Verbotstatbeständen (insbesondere signifikant erhöhter 

Tötungsrisiken) ganz oder teilweise vermieden werden? 

Å Wird die ºkologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen 

Zusammenhang weiterhin erfüllt oder sind funktionserhaltende Maßnahmen möglich (§ 44 Abs. 5 

Satz 3 in Verbindung mit Satz 2 Nr. 3 BNatSchG)? 

(Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg, 2019) 

 

Durch eine projektspezifische Abschichtung des zu prüfenden Artenspektrums brauchen die Arten 

einer ĂsaPñ (=speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung) nicht unterzogen werden, für die eine 

verbotstatbeständliche Betroffenheit durch das jeweilige Projekt mit hinreichender Sicherheit 

ausgeschlossen werden kann. 

 

Der Untersuchungsansatz fokussiert dabei auf die europäischen Vogelarten nach Artikel 1 der EU-

Vogelschutzrichtlinie und die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Arten. 

Nur national geschützte Arten sind nicht Gegenstand der artenschutzrechtlichen Prüfung im Sinne 

des § 44 BNatSchG. 

 

Mit Hilfe der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung wird anschließend geklärt, ob durch das 

Bauvorhaben eine Betroffenheit für die o. g. streng geschützten und hier planungsrelevanten Arten 

vorliegt, die einen der Verbotstatbestände des § 44 (1) Nr. 1 ï 3 BNatSchG erfüllt. 
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1.7 UMFANG DER UNTERSUCHUNGEN 

 

Zur Prüfung der artenschutzrechtlichen Belange im geplanten Bauvorhaben wurden folgende 

Untersuchungen beauftragt: 

1. Habitateignung des Gebietes für Anhang-IV-Arten 

2. Habitateignung für Brutvögel, Erfassen relevanter Strukturen  

 

Begehungstermin:  

 

Datum Uhrzeit Witterung Inhalt/Schwerpunkte, Bearb. 

15.10.2021 ca. 12.00  trocken, ca. 16°C, sonnig Habitat-Analyse Anhang-IV-Arten 
und Brutvögel (Stefanie Hermann) 

 

Ziel der Untersuchung war die Einschätzung der Habitateignung des zur Planung vorgesehenen 

Gebietes und die Abstimmung eines eventuell erforderlichen weiteren Untersuchungsbedarfs. Es 

wurde ein Begehungstermin zur Ermittlung der Habitatstrukturen im Gebiet vorgenommen. Bei der 

Begehung wurde darauf geachtet, welche relevanten Habitatstrukturen für die Anhang-IV-Arten 

vorliegen, z.B. hohle Bäume, Nistkästen, Rindenspalten (Fledermäuse), offene Bodenflächen mit 

Lockersediment (Zauneidechse) etc. 

 

Nach der Darstellung der Ergebnisse wird eine Empfehlung für die weitere Vorgehensweise 

ausgesprochen und auf einen ggf. erforderlichen weiteren Untersuchungsbedarf hingewiesen. 

 

 

1.8 UNTERSUCHUNGSRAUM 

 

Das der nachfolgenden Untersuchung zugrunde liegende Untersuchungsgebiet (kurz im folgenden 

oft nur als ĂGebietñ oder ĂUntersuchungsraumñ bezeichnet, besteht aus dem Eingriffsbereich/ 

Umfang des geplanten Bauvorhabens sowie den für die mobilen Tierarten nutzbaren 

Kontaktlebensräumen. Dies ist wichtig, denn die mobilen Tierarten wie Vögel oder Fledermäuse 

sind auf Nahrungsquellen (insektenreiche Lebensräume) im Umfeld angewiesen und suchen diese 

regelmäßig auf. 

 

Im vorliegenden Fall schließt das Untersuchungsgebiet die nördlich angrenzenden Wiesenflächen, 

die Flächen im Osten, Richtung ehemaliger Bahnlinie, und die im Süden gelegenen Flächen mit 

ein. Für die mobilen Tierarten können diese Flächen Teillebensräume darstellen. 
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2 ERGEBNISSE DER UNTERSUCHUNGEN 

 

2.1 HABITATSTRUKTUREN, VEGETATION  

 

Das Vorhabensgebiet zeichnet sich durch bestehende Bauten auf den Flurstücken 1138/4, 1138/3 

und 1138/10 aus. Da es sich bei den Gebäuden um Firmengebäude mit Betriebsgelände handelt 

sind die dazugehörigen Außenanlagen versiegelt. Nur auf dem Flurstück 1138/4 befindet sich in 

südöstliche Richtung eine Linde als Solitärbaum und die Krautschicht besteht aus Grünland. Das 

Flurstück 1138/14, welches im Osten an die drei Firmengelände anschließt besteht aus Grünland. 

Entlang dieses Flurstückes und der Grenze des Geltungsbereichs befindet sich eine Feldhecke. Im 

nördlichen Teil besteht die Feldhecke überwiegend aus Feldahorn, Pfaffenhütchen und 

Brombeeren. Im südlichen Teil der Feldhecke wachsen Kirschbäume. Auf dem Flurstück 1138/12 

befindet sich ebenfalls eine Feldhecke, welche sich aus Feldahorn, Hartriegel, Weißdorn und der 

Heckenrose zusammensetzt. Ab der Hälfte dieses Flurstückes, in östliche Richtung, wird zudem 

das Gelände von einer Natursteinmauer gestützt. Das Flurstück 1577 besteht überwiegend aus 

intensiv genutztem Grünland. Nur im Osten durchläuft die von Nord nach Süd laufende Feldhecke 

das Flurstück. Das weiter im Süden angrenzende Flurstück setzt sich ebenfalls aus intensiv 

genutztem Grünland zusammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.5: Blick von der Steebstraße auf die Firmengebäude. Rechts ist der Beginn der  

Feldhecke von Flurstück 1138/12 zu sehen. 
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Abb.6: Blick von der Steebstraße nach Osten. Links die Feldhecke und angrenzend das  

intensiv genutzte Grünland. 

 

 
Abb.7: Blick nach Nordosten auf die Erweiterungsfläche. Am linken Bildrand sind  

die Betriebsgebäude zusehen, am rechten Bildrand die Feldhecke, dazwischen liegt Grünland. 

 

 






















